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Abstract: Seit einigen Jahren beginnt sich innerhalb des IT-Strafrechts ein

neuer Deliktstypus zu entwickeln: die hier sog „Software-Delikte“.
Dabei handelt es sich um die Kriminalisierung der Entwicklung, Ver-
breitung, mitunter auch des bloßen Besitzes bestimmter Programme
im Hinblick auf die sp�tere Begehung von (anderen) Computerdelik-
ten. Der Beitrag weist auf die europ�ische Dimension dieser Entwick-
lung hin und diskutiert das Verh�ltnis der „Software-Delikte“ zu den
durch sie vorbereiteten Straftaten.

1. Einleitung

Vor kurzem wurde dem deutschen Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine
bemerkenswerte Strafvorschrift zur Pr�fung vorgelegt: Gegenstand einer
Verfassungsbeschwerde war der ebenfalls erst vor kurzem1 in das Straßen-
verkehrsgesetz eingef�gte Straftatbestand des „Missbrauchs von Wegstre-
ckenz�hlern und Geschwindigkeitsbegrenzern“ (§ 22 b StVG), soweit es
darin um die Manipulation an „Wegstreckenz�hlern“ geht.2 Das sind – �bli-
cherweise mit dem Tachometer eines Kfz verbundene – Messvorrichtungen,
die die insgesamt beim Betrieb des Fahrzeugs zur�ckgelegten Kilometer
(seine „Laufleistung“) z�hlen. Weil der von ihnen angezeigte Kilometer-
stand als wertbildender Faktor beim Gebrauchtwagenkauf eine große Rolle
spielt, verfallen manche Verk�ufer darauf, ihn – selbst, wohl h�ufiger aber
mit Hilfe technisch versierter Dritter und regelm�ßig unter Einsatz entspre-
chender Software – nach unten zu verstellen, um dem K�ufer eine geringere
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1 Durch Gesetz vom 14. 8. 2005 (BGBl I, 2412).
2 Die f�r diese Verhaltensweisen g�ngige schlagwortartige Bezeichnung „Tachomanipulation“

ist zwar streng genommen nicht ganz korrekt (ein Tachometer misst die aktuelle Geschwindig-
keit eines Fahrzeugs, nicht den von ihm zur�ckgelegten Weg), aber im allt�glichen Sprach-
gebrauch eing�ngiger als der (allenfalls aus § 57 Abs 3 StVZO bekannte) „Wegstreckenz�hler“.



Laufleistung vorspiegeln zu kçnnen. Auch gegen�ber Versicherungen, Lea-
singgebern usw mag sich ein niedrigerer Kilometerstand vorteilhaft auswir-
ken. Hinweisen aus der Praxis zufolge ist eine solche Manipulation ohne
grçßeren zeitlichen und finanziellen Aufwand (30 – 40 Euro) zu haben.3

Der deutsche Gesetzgeber glaubte dieser Entwicklung durch einen neuen
Straftatbestand, eben § 22 b StVG, entgegentreten zu m�ssen.4 Danach wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe ua bestraft, wer
(Abs 1 Z 1) „die Messung eines Wegstreckenz�hlers, der in ein Kraftfahr-
zeug eingebaut ist, dadurch verf�lscht, dass er durch Einwirkung auf das
Ger�t oder den Messvorgang das Ergebnis der Messung beeinflusst“.5 Abs
1 Z 3 dehnt die Strafbarkeit auf Vorbereitungshandlungen aus, durch die
der T�ter „Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen
Tat ist, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilh�lt oder einem
anderen �berl�sst“.

Vorbild f�r § 22 b Abs 1 Z 3 StVG ist der (bis auf die dort zus�tzlich
genannte Tatmodalit�t des „Verwahrens“) fast wçrtlich �bereinstimmende,
gleichfalls noch junge Tatbestand des § 263 a Abs 3 StGB.6 Die Vorschrift ist
damit das bislang j�ngste Glied einer Reihe neuerer Straftatbest�nde, die
die Herstellung von und den Umgang mit bestimmten Computerprogram-
men betreffen. Kriminalisiert wird damit ein Verhalten, das noch weit im
Vorfeld der bisherigen Computerdelikte liegt.
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3 Seit Einf�hrung der neuen Strafvorschrift haben einige Anbieter zumindest ihren Internet-Auf-
tritt (etwa: www.tachomanipulation.de) modifiziert und ihre T�tigkeit ins benachbarte Aus-
land verlagert. Da dort die Manipulation als solche straflos ist, findet darauf auch deutsches
Strafrecht keine Anwendung (vgl § 7 Abs 2 StGB iVm Art 1 Abs 1 EGStGB).

4 Vgl die Begr�ndung des Regierungsentwurfs (BT-Drs 15/5315, 8). Ein Jahr zuvor hatte dieselbe
Regierung (unter Hinweis auf den bereits bestehenden Straftatbestand des Betruges, § 263
StGB) keinen Handlungsbedarf gesehen (vgl die �ußerung des Parlamentarischen Staatssekre-
t�rs Hartenbach in BT-Drs 15/4459, 16 f).

5 Dieses Verhalten war als solches nach (zutreffender) Ansicht des BGH insbesondere nicht nach
§ 268 Abs 1 Z 1 StGB (F�lschung technischer Aufzeichnungen) strafbar (vgl BGHSt 29, 204 ff).

6 F�r das dort erfasste Vorfeldverhalten ist der Strafrahmen gegen�ber dem des vollendeten
Computerbetrugs nach Abs 1 allerdings herabgesetzt, w�hrend bei der „Tachomanipulation“
die auf die Verf�lschungssoftware bezogenen Vorfeldhandlungen des § 22 b Abs 1 Z 3 StVG
mit der tats�chlich bewirkten Verf�lschung des Messergebnisses hinsichtlich des (freilich
deutlich niedrigeren) Strafrahmens auf derselben Stufe stehen. Dazu heißt es im Gesetzentwurf
(BT-Drs 15/5315, 10) lapidar: „Diese Handlungen sind ebenso vorwerfbar [sic!] wie das Mani-
pulieren selbst und sollen deshalb ebenfalls unter Strafe gestellt werden“.



2. Das neue Ph�nomen der „Software-Delikte“

2.1 Die europ�ische Dimension der Entwicklung

2.1.1 In der Europ�ischen Union

Dabei handelt es sich um eine gesamteurop�ische Entwicklung. Die
Anstçße f�r die Erweiterung des deutschen Strafrechts um solche „Soft-
ware-Delikte“ kamen bislang aus der „Dritten S�ule“ der Europ�ischen
Union („Polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen“,
Art 29ff EUV):7

– In den Katalog von F�lschungsinstrumenten im Tatbestand der „Vorberei-
tung der F�lschung von Geld und Wertzeichen“ (§ 149 Abs 1 Z 1 StGB)
wurden im Hinblick auf einen Rahmenbeschluss (Art 34 Abs 2 S 2 lit b
EUV) des Rates im Vorfeld der Euro-Einf�hrung (2000/383/JI) auch
„Computerprogramme“ aufgenommen.

– In Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates „zur Bek�mpfung von
Betrug und F�lschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln“
vom 28. 5. 2001 (2001/413/JI) wurde § 263 a StGB um zwei Abs�tze
erweitert.8 Strafbar sind – im Vorfeld des Computerbetrugs – seither
auch schon verschiedene Vorbereitungshandlungen in Bezug auf Compu-
terprogramme.

2.1.2 Im Rahmen des Europarates

Nicht nur auf den Rechtskreis der EU-Mitgliedstaaten beschr�nkt ist dage-
gen die Budapester „Convention on Cybercrime“ vom 23. 11. 2001, ein vçl-
kerrechtliches �bereinkommen im institutionellen Rahmen des Europa-
rates.9 Dessen Mitglieder sowie einige weitere Staaten (ua die USA,
Kanada, Japan und S�dafrika) verpflichteten sich darin unter anderem, ver-
schiedene „offences against the confidentiality, integrity and availability of
computer data and systems“ mit Strafe zu bedrohen, und zwar einschließ-
lich bestimmter Vorbereitungshandlungen hierzu, sofern diese Vorberei-
tungshandlungen vors�tzlich und unbefugt („intentionally and without
right“) begangen werden, namentlich „the production, sale, procurement
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7 Dazu Ambos, K., Internationales Strafrecht (2006), Beck, M�nchen, § 12; Satzger, H., Interna-
tionales und Europ�isches Strafrecht (2005) § 8 Rnr 41ff.

8 Durch das 35. Str�G vom 22. 12. 2003 (BGBl I, 2838). F�r �sterreich vgl § 126 c Abs 1 Z 1 StGB
in seiner durch das Str�G 2004 erweiterten Fassung.

9 ETS Nr 185.



for use, import, distribution or otherwise making available of a device,
including a computer program, designed or adapted primarily for the pur-
pose of committing any of the offences established in accordance with the
above Articles 2 through 5 [. . .] with intent that it be used for the purpose of
committing any of the offences established in Articles 2 through 5“.

In �sterreich wurden diese Vorgaben schon vor Jahren umgesetzt: Das
Str�G 2002 f�gte dem StGB mehrere neue Tatbest�nde hinzu (ua §§ 118a,
119a, 126b, 126c) und passte diverse bereits vorhandene Tatbest�nde an.10

Auch f�r die Bundesrepublik Deutschland liegt inzwischen ein Gesetzent-
wurf11 vor, nach dem nicht nur die Strafbarkeit des „Hacking“ klargestellt12,
sondern auch verschiedene Tatbest�nde im StGB erweitert oder (wie das
„Abfangen von Daten“, § 202 b StGB-E) neu eingef�hrt werden sollen, unter
ihnen auch § 202 c Abs 1 StGB-E: Hiernach soll bestraft werden, wer eine
Straftat nach § 202 a oder § 202 b „vorbereitet, indem er
1. Passwçrter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten

(§ 202 a Abs 2) ermçglichen, oder
2. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist,

herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verkauft, einem anderen
�berl�sst, verbreitet oder sonst zug�nglich macht“. �ber entsprechende
Verweisungen auf diesen Tatbestand wird auch die Vorbereitung anderer
Computerstraftaten (Datenver�nderung, § 303a; Computersabotage,
§ 303b) erfasst.

2.2 Die gemeinsame Struktur der Tatbest�nde

Die mçglichen Tathandlungen sind bei allen genannten Tatbest�nden weit-
gehend dieselben: Strafbar macht sich, wer die betreffende Software „her-
stellt, sich oder einem anderen verschafft, feilh�lt, verwahrt oder einem
anderen �berl�sst“ (§§ 149 Abs 1, 263a Abs 3 StGB). Die geplante Computer-
strafrechtsnovelle (§ 202 c Abs 1 StGB-E) erweitert diese Aufz�hlung noch
um das „Verbreiten“ und „sonst zug�nglich Machen“, verzichtet aber auf
die problematische Variante des „Verwahrens“ (sie fehlt auch im ansonsten
mit § 263 a Abs 3 StGB �bereinstimmenden § 22 b Abs 1 Z 3 StVG).
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10 Dazu umfassend Beer, J., Die Convention on Cybercrime und çsterreichisches Strafrecht
(2005), Trauner, Linz, 103ff.

11 BR-Drs 676/06. Der Bundesrat hat dazu inzwischen (durchaus kritisch) Stellung genommen,
vgl Anlage 2 zur BT-Drs 16/3656.

12 Ob das „Hacking“, sofern es sich in der Erschließung des Zugangs zu fremden Daten
erschçpft, de lege lata von § 202 a Abs 1 StGB erfasst wird, ist nicht unzweifelhaft (vgl
Schnabl, A., Strafbarkeit des Hacking – Begriff und Meinungsstand, wistra 2004, 211ff).



In subjektiver Hinsicht ist – �ber den auf die Tathandlung als solche
bezogenen Vorsatz hinaus – ein intentionaler Bezug auf ein k�nftiges, mit
der betreffenden Software zu begehendes Computerdelikt erforderlich. Das
ergibt sich zwingend aus der gesetzlichen Tatbestandsformulierung („wer
[. . .] vorbereitet, indem er [. . .]“) in Verbindung mit dem Grundsatz, dass
nur vors�tzliches Handeln strafbar ist (§ 15 StGB).13 Eine objektive Entspre-
chung hat diese „Innentendenz“ nicht (dh das in Aussicht genommene
Computerdelikt muss sp�ter nicht wirklich begangen oder auch nur ver-
sucht worden sein).

Stets sind die in Frage kommenden Tatobjekte im Hinblick auf die durch
die Tat vorbereiteten Computerdelikte in bestimmter Weise ausgezeichnet.
Es geht nur um solche Computerprogramme, die entweder „ihrer Art nach
zur Begehung der Tat geeignet“ sind (so in § 149 Abs 1 StGB) oder die Bege-
hung einer bestimmten Computerstraftat zum „Zweck“ haben (vgl § 263 a
Abs 3 StGB, § 22 b Abs 1 Z 3 StVG und den geplanten § 202 c Abs 1 Z 2
StGB-E).

3. Zur Problematik des neuen „Software-Strafrechts“

Aus der F�lle von Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit den in
dieser Weise strukturierten „Software-Delikten“ sowohl in rechtstats�chli-
cher als auch in straf- und verfassungsrechtlicher sowie methodischer Hin-
sicht ergeben, kçnnen in diesem Rahmen nur zwei herausgegriffen werden:
das problematische Merkmal des „Zwecks“ einer Software und die Gefahr
�berm�ssiger Kriminalisierung.

3.1 Der „Zweck“ eines Programms als Kriterium

Diejenigen Computerprogramme, deren Herstellung, Verbreitung usw straf-
bar sein soll, von anderen, in diesem Sinne „legalen“ Programmen anhand
ihres jeweiligen Zwecks unterscheiden zu wollen (wie es das Gesetz in
§ 263 a Abs 3 StGB, § 22 b Abs 1 Z 3 StVG und der Gesetzentwurf in § 202 c
Abs 1 Z 2 StGB-E tun), erscheint jedenfalls demjenigen zumindest merk-
w�rdig, der den Begriff „Zweck“ im Sinne des heutigen allgemeinen
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13 Zweifelnd aber Duttge, G., Vorbereitung eines Computerbetruges: Auf dem Weg zu einem
„grenzenlosen“ Strafrecht, in: Heinrich, B. ua (Hrsg), Festschrift f�r Ulrich Weber (2004), Bie-
lefeld, Gieseking, 285, 291 f.



Sprachgebrauchs versteht.14 Denn hiernach sind Zwecke „die beabsichtig-
ten Folgen einer Handlung“.15 Dinge hingegen haben „an sich“ gar keinen
Zweck; vielmehr sind wir es, die Zwecke haben und mit diesen Dingen ver-
folgen. Mit anderen Worten: Der Zweck eines Gegenstand (und eben auch
eines Computerprogramms) ist keine Eigenschaft dieses Gegenstandes, son-
dern bezeichnet lediglich die auf ihn bezogene Verwendungsabsicht eines
Zwecke verfolgenden Subjekts.

Es spricht aber viel daf�r, den vom Gesetzgeber gew�hlten Begriff des
(objektiven) „Zwecks“ einer Software dennoch als eine besondere Eigen-
schaft zu verstehen, die ihr nach sachverst�ndigem Urteil zukommt und
die sie vor anderen Formen von Software auszeichnet. Die bloße Eignung
als Tatmittel hinsichtlich bestimmter Computerstraftaten kann daf�r aber
nicht ausreichen, denn schon die den neuen Software-Delikten zugrunde
liegenden Rahmenbeschl�sse16 und auch die Convention on Cybercrime17

differenzieren offenbar bewusst nicht nur sprachlich zwischen „Eignung“
bzw „Beschaffenheit“ und „Zweck“, sondern streben damit auch eine Dif-
ferenzierung in der Sache an. Es geht wohl um eine spezifisch gesteigerte
Eignung18, die – gewissermaßen auf einer metaphorischen Ebene – doch
noch dazu berechtigt, von einem objektivierten „Zweck“ zu sprechen: Das
Programm muss derart gestaltet sein, dass es dem Sachkundigen f�r den
Einsatz zu illegalen Zwecken wie geschaffen erscheint. Die Konsequenz:
Programme, bei denen dies nicht der Fall ist, weil sie gleichermaßen legal
wie illegal eingesetzt werden kçnnen („dual-use programs“), unterfallen
den Software-Tatbest�nden nicht; Herstellung, Erwerb und Weitergabe sol-
cher Programme bleiben also straflos.19
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14 Eine gewisse Ratlosigkeit bekennt auch Fischer, T., in: Trçndle, H./Fischer, T., StGB54 (2006),
Beck, M�nchen, § 263 Rn 30.

15 Rçhl, K. F., Allgemeine Rechtslehre2 (2001), Heymanns, Kçln ua, 226. Zum Zweckbegriff vgl
ferner Popp, A., Verfahrenstheoretische Grundlagen der Fehlerkorrektur im Strafverfahren
(2005), Duncker & Humblot, Berlin, 108ff.

16 Vgl Art 3 Abs 1 lit d erster Spiegelstrich des RB 2000/383/JI einerseits (ihrer Beschaffenheit
nach zur F�lschung oder Verf�lschung von Geld besonders geeignet [„peculiarly adapted“]),
Art 4 Abs 2 zweiter Spiegelstrich des RB 2001/413/JI andererseits (Programme, die die Bege-
hung bestimmter Vermçgensstraftaten zum Zweck [„purpose“] haben).

17 Vgl dazu auch den Explanatory Report zur Konvention unter Nr 73 (zug�nglich unter
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/185.htm).

18 So zBWohlers, W., in: Joecks, W./Miebach, K. (Hrsg), M�nchener Kommentar zum Strafgesetz-
buch, Band 4 (2006), § 263 a Rnr 68; vgl f�r das çsterreichische Strafrecht Reindl, S., in: Hçp-
fel, F./Ratz, E. (Hrsg), Wiener Kommentar zum StGB2, 56. Lieferung (2005), Manz, Wien,
§ 126 c Rnr 8; letztlich wohl auch Beer, FN 10, 183f.

19 Dieses Ergebnis entspricht hinsichtlich § 202 c StGB-E auch den mit der Convention on
Cybercrime verfolgten Intentionen (vgl Explanatory Report, FN 17, Nr 73).



3.2 Legaler Umgang mit illegaler Software – Gefahr der
�berkriminalisierung?

Einen weiteren Punkt, der in der von verschiedener Seite erhobenen Kritik
gegen den oben genannten Gesetzentwurf eine wichtige Rolle gespielt hat20,
bildet die Bef�rchtung, das neue Software-Strafrecht kçnnte – weit �ber
sein eigentliches Ziel hinaus – auch solche Verhaltensweisen kriminalisie-
ren, die allgemein nicht als sozialsch�dlich, sondern mitunter sogar als
hçchst n�tzlich angesehen werden.21 Macht sich etwa k�nftig nach § 202 c
StGB-E auch der „IT-Sicherheitsexperte“ strafbar, der sich eine zum „Aus-
sp�hen von Daten“ (§ 202 a StGB) spezifisch geeignete und daher (vgl oben
3.1.) tatbestandsm�ßige Software beschafft, um damit an Rechnersystemen
„vulnerability checks“ durchzuf�hren, die im Ergebnis die IT-Sicherheit
verbessern?

Den Tatbestand der Software-Delikte verwirklicht nur, wer durch die
jeweils erfassten Tathandlungen eine Computerstraftat der jeweils n�her
bezeichneten Art „vorbereitet“. Vorausgesetzt ist damit subjektiv ein beja-
hender Vorgriff auf ein k�nftiges, vom T�ter oder einem Dritten zu begehen-
des Computerdelikt, kurz: Vorsatz auch insoweit (vgl schon oben 2.2.).
Jedenfalls f�r die auf die Umsetzung der Convention on Cybercrime zur�ck-
gehenden Tatbest�nde (in Deutschland: § 202 c des Entwurfs) ist sogar
davon auszugehen, dass dolus eventualis (dh der T�ter nimmt die Bege-
hung eines Computerdelikts mit Hilfe des Programms lediglich in Kauf)
noch nicht ausreicht, weil eine derart weit gehende Kriminalisierung
gerade nicht angestrebt war22 – was den nationalen Gesetzgeber freilich
nicht hindert (und den çsterreichischen Gesetzgeber auch nicht gehindert
hat23), �ber dolus directus hinaus auch diese Vorsatzform miteinzubezie-
hen.

F�r die Herstellung, den Download und die Verbreitung von Program-
men, mit deren Hilfe sich beispielsweise die Sicherheit eines fremden Sys-
tems in Frage stellen l�sst, folgt daraus: Sofern ein solches Programm nicht
schon als „dual-use program“ aus dem objektiven Tatbestand ausscheidet
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20 Andere Punkte sind die vom Bundesrat ger�gte Unbestimmtheit der vorgeschlagenen Tat-
best�nde sowie die angeblich unzureichende Erfassung des sog „Phishing“ (dazu Popp, A.,
„Phishing“, „Pharming“ und das Strafrecht, MMR 2006, 84ff).

21 Vgl insbesondere Schultz, A., Neue Strafbarkeiten und Probleme – Der Entwurf des Straf-
rechts�nderungsgesetzes zur Bek�mpfung der Computerkriminalit�t vom 20. 09. 2006, MIR
180–2006 (http://www.medien-internet-und-recht.de) Rn 28ff.

22 Vgl Explanatory Report, FN 17, Nr 76 („specific [i.e. direct] intent“).
23 Vgl §§ 126 c Abs 1 Z 1, 5 Abs 1 StGB; Beer, FN 10, 186.



(vgl oben 3.1.), sondern seinem Wesen nach Schadprogramm (malware) ist,
liegt ein Software-Delikt im hier diskutierten Sinn nur dann vor, wenn der
T�ter bei Vornahme der Tathandlung die sp�tere Begehung eines bestimm-
ten Computerdelikts plant, nicht aber dann, wenn er damit legale Zwecke
verfolgt. Letzteres w�re aber bei „vulnerability checks“ gerade der Fall,
vorausgesetzt freilich, dass eine derartige Suche nach eventuellen Sicher-
heitsl�cken mit Zustimmung des Berechtigten erfolgen soll (anderenfalls
kçnnen solche Tests strafbar sein, vgl §§ 202a, 303a, 303b StGB; dass die
T�ter, wie gelegentlich behauptet, sich dem Allgemeininteresse an der Ver-
besserung von IT-Sicherheitsstandards verpflichtet f�hlen, macht das Ein-
verst�ndnis bzw die Einwilligung des Betroffenen nat�rlich de lege lata
nicht verzichtbar). Geht der T�ter also in diesem Sinne von der Tatbestands-
losigkeit bzw der Rechtfertigung24 des in Aussicht genommenen Einsatzes
der Software aus, fehlt ihm ein entsprechender Vorbereitungsvorsatz.

Zu einem ganz �hnlichen Ergebnis kommt letztlich auch das BVerfG in
dem eingangs erw�hnten Verfahren. „Verf�lscht“ jemand, wie es in § 22 b
Abs 1 Z 1 StVG heißt, das Messergebnis eines Wegstreckenz�hlers, so
geschieht dies regelm�ßig in der Absicht, einen Dritten zum eigenen Vorteil
�ber den wahren Kilometerstand des Fahrzeugs zu t�uschen. Die Ver�nde-
rung der Anzeige zu anderen Zwecken (zB Reparatur oder Justierung) aber
unterf�llt, wie das BVerfG zu Recht feststellt, schon nicht dem Begriff des
Verf�lschens, weil es dann ja gerade um „die Gew�hrleistung oder Wieder-
herstellung der ordnungsgem�ßen Funktionsf�higkeit des Wegstreckenz�h-
lers“ geht.25 Die Bereitstellung einer Software, die beides kann (Berichtigen
und Verf�lschen), d�rfte nach den hier zu „dual-use“-Programmen vertrete-
nen Ansicht schon objektiv tatbestandslos sein; wer dabei ausschließlich
legale Ziele verfolgt, handelt aber jedenfalls ohne den f�r § 22 b Abs 1 Z 3
StVG erforderlichen Vorsatz, ein Delikt der in Z 1 genannten Art vorzube-
reiten.
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24 Dies h�ngt von der jeweiligen dogmatischen Einordnung der Zustimmung ab.
25 BVerfG NJW 2006, 2318 (2319), unter Berufung auf die Gesetzesmaterialien.




